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RICHTLINIE DES RATES

vom 14 . Februar 1977

zur Änderung der Richtlinie 76/625/EWG über die von den Mitgliedstaaten
durchzuführenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des Produktionspo

tentials bestimmter Baumobstanlagen

(77/ 1 59/EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 76/625/EWG erhält
folgende Fassung :

„Die Kommission legt dem Europäischen Paria-'
ment und dem Rat innerhalb eines Jahres nach
der Mitteilung der Ergebnisse durch die Mitglied
staaten einen Bericht über die Erfahrungen mit
der ersten Erhebung in der erweiterten Gemein
schaft sowie ab 1 . Januar 1977 jährliche Berichte
hinsichtlich der Artikel .5 und 6 vor."

Artikel 2

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 14. Februar 1977 .

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Nach Artikel 8 der Richtlinie 76/625/EWG des Rates
vom 20 . Juli 1976 über die von den Mitgliedstaaten
durchzuführenden statistischen Erhebungen zur
Ermittlung des Produktionspotentials bestimmter
Baumobstanlagen (2 ) muß die Kommission dem Rat
innerhalb eines Jahres nach der Mitteilung der Ergeb
nisse einen Bericht über die Erfahrungen mit der er
sten Erhebung sowie danach jährliche Berichte hin
sichtlich der Artikel 5 und 6 vorlegen .

Es ist nützlich , diese Berichte auch dem Europäischen
Parlament zur Information zu übermitteln .

Es ist daher notwendig, die Richtlinie 76/625/EWG
entsprechend anzupassen —

Im Nennen des Rates

Der Präsident

J. SILKIN

(') Stellungnahme vom 11 . 2 . 1977 (noch nicht im Amtsblatt
veröffentlicht).

(-') ABl . Nr . L 218 vom II . 8 . 1976 , S. 10 .


